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Gemeinde Nordheim 

Kreis Heilbronn 

Satzung 

über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 

und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung – WVS)  

der Gemeinde Nordheim  

vom 24. Oktober 2025 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 

20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde 

Nordheim am 24. Oktober 2025 folgende Satzung beschlossen: 

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung 

(1) Die Gemeinde Nordheim betreibt die Wasserversorgung als eine öffentliche Einrichtung zur Liefe-

rung von Trinkwasser. Art und Umfang der Wasserversorgungsanlagen bestimmt die Gemeinde.

(2) Die Gemeinde kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen lassen.

§ 2

Anschlussnehmer, Wasserabnehmer 

(1) Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer, dem Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer,

Wohnungserbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte

gleichstehen.

(2) Als Wasserabnehmer gelten der Anschlussnehmer, alle sonstigen zur Entnahme von Wasser auf

dem Grundstück Berechtigten sowie jeder, der der öffentlichen Wasserversorgung tatsächlich Was-

ser entnimmt.

§ 3

Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstücks ist berechtigt, den An-

schluss seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage und die Belieferung mit Trinkwasser

nach Maßgabe der Satzung zu verlangen.

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch eine Ver-

sorgungsleitung erschlossen werden. Die Grundstückseigentümer können nicht verlangen, dass

eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird.

(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann abgelehnt werden,

wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder

Bereitstellungsdatum: 28.10.2025
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